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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §8;

BauO Wr §10 Abs2;

GebrauchsabgabeG Wr 1966 §2 idF 2000/026;

Rechtssatz

Ausgehend davon, dass dem Eigentümer der Baulichkeit, von der aus der Gebrauch erfolgt oder erfolgen soll, kein

über das Frontrecht hinausgehendes subjektiv-ö?entliches Recht zusteht, ist angesichts der sich aus der Bewilligung

des Schanigartens ergebenden Restbreite des Gehsteiges, wobei maßgeblich die Bewilligung und nicht eine allfällige

rechtswidrige Ausdehnung des bewilligten Zustandes ist, eine Beeinträchtigung der im § 10 Abs. 2 Wr. BauO genannten

Rechte des Eigentümers durch die erteilte Gebrauchserlaubnis gemäß § 2 Wr. GebrauchsabgabeG 1966 zu verneinen.

Anders gewendet: jedenfalls aus dem Blickwinkel des Beschwerdefalles ist aus § 10 Abs. 2 Wr. BauO kein Anspruch der

Beschwerdeführerin abzuleiten, dass die nutzbare Breite des Gehsteiges vor ihrem Haus - sei es nun mit oder ohne

Schanigarten -

mehr als 4,5 m zu betragen habe (darum geht es hier insofern). Auch im Fall des Erkenntnisses vom 19. Juni 2002, Zl.

2002/05/0042, hat der Verwaltungsgerichtshof nicht erkennen können, inwiefern beim Gebrauch der ö?entlichen

VerkehrsEäche erst in einem Abstand von 5 m vor der Baulinie eine Beeinträchtigung des Frontrechtes vorliegen

könne.
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